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Wien, am 21. Dezember 2006 

 
 
Entwurf einer 28. KFG-Novelle; 2. Begutachtung 
 
 
Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich regt dringend an, in § 20 Abs. 8 des Entwurfes 
jene Fahrzeuge einzubeziehen, für die gemäß § 20 Abs. 5 lit. c) und lit. d) Scheinwerfer 
und Warnleuchten mit blauem Licht bewilligt werden dürfen. Für die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr ist es unerlässlich, dass auch diese Fahrzeuge entsprechend gekennzeich-
net sind und von Straßenverkehrsteilnehmern rasch erkannt werden können. 
 
Die Kennzeichnung von Fahrzeugen der Rettungsdienste und der ärztlichen Bereit-
schaftsdienste mit über die ganze Hinterseite oder über die ganze Seitenwand verlaufen-
den waagrechten Streifen aus rot fluoreszierendem oder rot rückstrahlendem Material 
von mehr als 100 mm Höhe ist eine seit vielen Jahren geübte und unbedingt notwendige 
Praxis. Die bisherige Formulierung im Kraftfahrgesetz entspricht seit langem nicht mehr 
der Übung und ist daher anzupassen. 
 
Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich ersucht um Berücksichtigung der Änderung und  
dankt für die Einladung zur Stellungnahme im Begutachtungsverfahren. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
Dr. Robert Brandstetter 
Geschäftsführer 
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